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TEIL 1

Achtung 
Steuerreform!

Die viel gepriesene Steuerreform ist für Eigentümer von
Haus, Grund und Wohnung vor allem eines: ein massi-

ves Belastungspaket durch höhere Besteuerung. Hier we-
sentliche Neuerungen zur Grunderwerbsteuer, die mit
1.1.2016 in Kraft treten:
GRUNDSTÜCKSWERT STATT EINHEITSWERT. Bei der
Grunderwerbsteuer löst der Grundstückswert den Einheits-
wert als Bemessungsgrundlage ab. Das ist die wohl schmerz-
hafteste Änderung, die erhebliche Mehrbelastungen beim
Übergeben (Vererben, Verschenken) von Immobilien be-
deutet. Diesen neuen Grundstückswert festzustellen ist nicht
ganz einfach:
1. Die Summe des hochgerechneten (anteiligen) dreifachen

Bodenwertes (gem. §53 Abs 2 BewG) und des (anteili-
gen) Wertes des Gebäudes,

2. ein von einem geeigneten Immobilienspiegel abgeleiteter
Wert abzüglich eines Abschlages von bis zu 30 Prozent, 

3. der geringere gemeine Wert durch ein Gutachten eines ge-
richtlich beeideten Sachverständigen nachgewiesen.

LIEGENSCHAFTSERWERBE werden ab 1.1.2016 zu-
sammengerechnet. Wenn eine Person innerhalb von fünf Jah-
ren mehrere Liegenschaften erwirbt, werden diese aufgrund
der Zusammenrechnung der Werte entsprechend der Staffe-
lung (0,5 bis 3,5 Prozent) nun höher besteuert. Das ist eine
empfindliche Erhöhung der Grunderwerbsteuerlast!
UNENTGELTLICH – (TEIL)ENTGETLICH definiert weiters
drei wesentliche Unterscheidungen im Gesetz, die die Höhe
der Besteuerung markieren. Sicherheit bietet nur die fachli-
che Beratung, die jetzt, vor allem vor Jahreswechsel, drin-
gend angeraten ist.

Der ÖHGB Salzburg steht Ihnen gerne für weitere Fragen
mit seinen (Steuer)Experten zur Verfügung.


